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Wauwiler Info 
Richtlinien 
 

1. Zweck 
Die Gemeindezeitschrift «Wauwiler Info» ist ein zentrales Mitteilungsorgan der Ge-
meinde Wauwil. Die Zeitschrift bildet den Alltag und das Leben in der Gemeinde 
Wauwil breit ab. Das «Wauwiler Info» informiert die Bevölkerung laufend über Aktivi-
täten, Geschäfte und Projekte des Gemeinderats, der Gemeindeverwaltung, der 
Schule und der Musikschule. Es veröffentlicht amtliche Mitteilungen und ergänzt 
damit die offizielle Anschlagstelle als amtliches Publikationsorgan (Art. 7 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung vom 9. Mai 2023).  
 
Das «Wauwiler Info» steht auch Parteien, Vereinen, kulturellen Institutionen, Orga-
nisationen und Gewerbetreibenden, die in Wauwil aktiv sind, als Informationsplatt-
form zur Verfügung.   
 
2. Grundsätze 
Für das «Wauwiler Info» gelten die Kommunikationsgrundsätze der Gemeinde. Die 
Kommunikation soll offen und respektvoll, sachlich und transparent, aktiv und aktu-
ell, einfach und verständlich sein. 
 
3. Zuständigkeiten 
a) Gemeinderat 
Die Gemeinde Wauwil ist die Herausgeberin des «Wauwiler Info». Der Gemeinderat 
trägt die übergeordnete Verantwortung für die Zeitschrift. Die Mitglieder des Ge-
meinderats überprüfen die Themenplanung und korrigieren diese bei Bedarf.  
 
b) Redaktionskommission (Redaktion) 
Die Redaktionskommission entscheidet über inhaltliche und redaktionelle Fragen. 
Die Kommission besteht aus dem Gemeindepräsidium, dem Geschäftsführer und 
der/dem Kommunikationsbeauftragten. Es können weitere Personen beigezogen 
werden. Die Redaktionskommission unterstützt die/den Kommunikationsbeauf-
tragte/n bei der Themenplanung und -auswahl.  
 
c) Kommunikationsbeauftragte/r 
In Absprache mit der Redaktionskommission ist die/der Kommunikationsbeauf-
tragte für die Themenplanung und -auswahl verantwortlich. Sie/er sorgt für eine ter-
mingerechte Planung und stellt die operative Umsetzung des «Wauwiler Info» si-
cher. Dazu gehört auch das Lektorat.  
 
d) Druckerei  
Die Druckerei ist für das Layout und die Produktion des «Wauwiler Info» bis und mit 
Versand verantwortlich.  
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4. Umfang und Rubriken 
Eine Ausgabe umfasst in der Regel 24 bis 28 Seiten. Die Redaktionskommission 
kann in berechtigten Fällen einen grösseren Umfang beschliessen. Das «Wauwiler 
Info» besteht aus den folgenden Rubriken:  
• Gemeindenachrichten 
• Vereine/Institutionen 
• Parteien 
• Inserate 
• Veranstaltungskalender 
 
5. Inhaltliche Kriterien  
Sämtliche Beiträge müssen einen klaren Bezug zur Gemeinde Wauwil, zur Bevölke-
rung oder zur regionalen Gemeinschaft haben und für die breite Bevölkerung rele-
vant sein. An der öffentlichen Relevanz sollen sich auch Berichte über Vereinsan-
lässe orientieren. Protokolle von Generalversammlungen oder Probepläne werden 
darum nicht abgedruckt. Auch nicht veröffentlicht werden kommerzielle Textbei-
träge und Werbung für private Zwecke. Für solche Inhalte können Inserate geschal-
tet werden. 
 
Es besteht grundsätzlich kein Anrecht auf die Veröffentlichung eines Beitrags.  
 
6. Sprachliche Anforderungen  
Für die Gemeindenachrichten gelten journalistische Grundsätze. Die Beiträge der 
Rubriken Vereine/Institutionen, Parteien, Inserate und Veranstaltungskalender kön-
nen individuelle Schreibstile enthalten. Sie werden auf Verständlichkeit, Recht-
schreibung, typografische Regeln sowie auf eine sachliche und respektvolle Spra-
che überprüft und allenfalls ohne Rücksprache mit der ursprünglichen 
Autorenschaft überarbeitet. Beiträge mit verletzendem oder diskriminierendem In-
halt werden nicht veröffentlicht. 
 
7. Formale Anforderungen  
a) Beitragslänge 
• Kurzbeiträge: maximal 1'000 Zeichen (inkl. Titel und Leerschläge) 
• Standardbeiträge: maximal 2'000 Zeichen (inkl. Titel, Lead und Leerschläge) 
• Längere Beiträge können nur nach Rücksprache mit der Redaktion eingereicht wer-

den 
 
Die Beiträge sind unformatiert einzureichen.  
 
b) Autorenschaft 
Beiträge von Vereinen, Parteien und Gewerbetreibenden werden mit Nennung der 
Autorenschaft veröffentlicht. Folgende Angaben sind zusammen mit dem Text ein-
zureichen: Vorname und Name, Verein/Partei, Funktion. 
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c) Bildmaterial 
Bilder sind als separate Dateien im Format JPG oder PNG (Richtgrösse: 1 MB) zu-
sammen mit einer klaren und kurzen Bildlegende einzureichen. Mit der Einreichung 
bestätigt die einreichende Person, dass sie über sämtliche erforderlichen Bild- und 
Urheberrechten verfügt. Die Gemeinde Wauwil übernimmt keine Haftung für 
Rechtsverletzungen, die durch eingereichtes Bildmaterial entstehen.  
 
Die Redaktion darf Bilder für das Layout technisch anpassen (z.  B. Zuschneiden, 
Helligkeit, Format), sofern dadurch keine inhaltliche Veränderung entsteht. 
 
8. Inserate  
Im «Wauwiler Info» werden ausschliesslich Inserate veröffentlicht, die einen klaren 
Bezug zur Gemeinde Wauwil haben. Dazu gehören insbesondere Angebote, An-
lässe, Dienstleistungen oder Aktivitäten von lokalen Organisationen, Vereinen und 
Gewerbetreibenden, die für die Bevölkerung von Wauwil von Interesse sind. Inserate 
ohne erkennbaren Bezug zur Gemeinde und rein kommerzielle Werbung ohne loka-
len Zusammenhang werden nicht veröffentlicht. 
 
Die Preise (inkl. MwSt.) für die Inserate sind wie folgt: 
¼ Seite: CHF 20.- 
½ Seite:  CHF 40.- 
Ganze Seite:  CHF 80.- 
 
9. Leserbriefe 
Das «Wauwiler Info» ist ein Mitteilungsorgan der Gemeinde und dient der sachlichen 
Information. Leserbriefe sind naturgemäss meinungsbetont und häufig kontrovers. 
Ihre Veröffentlichung würde eine umfassende redaktionellen Prüfung erfordern und 
wirft wiederkehrende Fragen zu Ausgewogenheit, Gleichbehandlung und Persön-
lichkeitsrechte auf. Die Gemeinde verzichtet daher bewusst auf die Publikation von 
Leserbriefen. 
 
10. Erscheinungshäufigkeit und Redaktionsschluss 
Das «Wauwiler Info» erscheint monatlich. Der Redaktionsschluss ist rund um den 
20. des Vormonats. Das genaue Datum ist jeweils auf der letzten Seite der einzelnen 
Ausgaben vermerkt.  
 
Die Terminplanung und der Redaktionsschluss sind verbindlich. Verspätete Einga-
ben erscheinen in der darauffolgenden Ausgabe. Über die Veröffentlichung von drin-
genden Mitteilungen, die nach Redaktionsschluss eingehen, entscheidet die Ge-
meindepräsidentin oder der Gemeindepräsident oder bei deren oder dessen 
Abwesenheit die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gemeinde@wauwil.ch


Seite 4/4 
 

 

Gemeinde Wauwil | Dorfstrasse 5 | 6242 Wauwil | gemeinde@wauwil.ch wauwil.ch 
GRB 23.04.2026 

11. Ausschlusskriterien 
• Beiträge, Inhalte und Inserate ohne Bezug zu Wauwil (Kapitel 5 und 8)  
• Leserinnen- und Leserbriefe (Kapitel 9) 
• Vereinsinterne Berichte ohne öffentliche Relevanz (Kapitel 5)  
• Kommerzielle Textbeiträge, Werbung für private Zwecke (Kapitel 5) 
• Diskriminierende, verletzende oder ungeeignete Inhalte (Kapitel 6) 
• Anonyme Eingaben (Kapitel 7) 
 
Die Redaktionskommission kann auf die Veröffentlichung von Beiträgen, Inhalten 
und Inseraten verzichten, wenn sie den vorliegenden Richtlinien widersprechen.  
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